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§5
(1) Die Verleihung des Ehrentitels erfolgt durch den 

Hauptdirektor der Vereinigung volkseigener Betriebe 
im Namen des Leiters der Fachabteilung der Staat
lichen Plankommission bzw. durch den Leiter des zen
tralen Organs der staatlichen Verwaltung gemeinsam 
mit dem Vorsitzenden des Zentral Vorstandes der In
dustriegewerkschaft und Gewerkschaft bzw. durch den 
Vorsitzenden des Wirtschaftsrates im Namen des Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Bezirksvorstandes der Industrie
gewerkschaft und Gewerkschaft.

(2) Die verleihenden Organe sind verpflichtet, dem 
Büro des Präsidiums des Ministerrates den Namen der 
Brigade, die Anschrift des Betriebes und eine kurze Be
gründung für die Auszeichnung sowie die Prämienhöhe 
unmittelbar nach erfolgter Verleihung zuzusenden.

§6
(1) Zum Ehrentitel gehören eine Urkunde und für 

jedes Mitglied eine Prämie bis zu 300,— DM.
(2) Die Höhe der Prämie ist abhängig von dem volks

wirtschaftlichen Nutzen der Leistungen der Brigade, 
der entwickelten Arbeitsmethoden und neuen Formen 
des Wettbewerbes.

(3) Die Mittel für die Prämien und für die Aus
zeichnungsmaterialien werden aus dem Staatshaushalt 
zur Verfügung gestellt und sind in den Haushalten der 
zentralen Organe der staatlichen Verwaltung und der 
Räte der Bezirke zu planen.

§7
(1) Jährlich können im Höchstfälle 10 %> der Gesamt

zahl der im jeweiligen Wettbewerhsbereich vorhan
denen Brigaden mit dem Ehrentitel ausgezeichnet 
werden.

(2) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe, die zen
tralen Organe der staatlichen Verwaltung oder die Räte 
der Bezirke vereinbaren mit den Zentralvorständen 
bzw. Bezirksvorständen der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften für jedes Jahr die nach Abs. 1 
mögliche Anzahl der auszuzeichnenden Brigaden.

§8
Die Urkunde ist am Arbeitsplatz der Brigade aus

zuhängen.
§9

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 
vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeichnungen 
(GBl. I S. 771),

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels 

^Brigade der kollektiven Aktivistenarbeit“
§ 1

Der Ehrentitel „Brigade der kollektiven Aktivisten
arbeit“ ist eine staatliche Auszeichnung.

§2
(11 Der Ehrentitel kann an Brigaden in sozialistischen 

Betrieben verliehen werden. Die Brigaden müssen an 
der Spitze des sozialistischen Wettbewerbes von Brigade 
zu Brigade um die allseitige tägliche Erfüllung und 
Übererfüllung ihrer Planaufgaben stehen. Sie müssen 
unter Anwendung von Neuerermethoden bei der Orga
nisation der Produktion und der Arbeit unter Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
einen beispielhaften Anteil an der Erhöhung der Ar
beitsproduktivität geleistet haben und beispielgebend

bei der Beseitigung von Verlustquellen und bei der An
wendung eines strengen Sparsamkeitsregimes für alle 
Brigaden des Industrie- bzw. Volkswirtschaftszweiges 
sein. Die Mitglieder der Brigaden müssen sich durch 
sozialistische Arbeitsdisziplin und Arbeitsmoral aus
zeichnen und anderen Brigaden kameradschaftliche 
Hilfe gewähren. Die Brigaden müssen Vorbild bei der 
Schaffung unfallfreier Arbeitsplätze sein.

(2) Der Ehrentitel kann nur an produktionsbedingte 
Brigaden, die auf der Grundlage auf geschlüsselter Pläne 
arbeiten, verliehen v/erden. Die Leistungen müssen 
über ein Planjahr erbracht worden sein.

§3
(1) Vorschlagsberechtigt sind:
a) die Werkleiter gemeinsam mit der Betriebsgewerk

schaftsleitung und dem Kreisvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes,

b) die Hauptdirektoren der WB gemeinsam mit den 
Bezirksvorständen des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes,

c) die Leiter der zuständigen Abteilungen der Räte 
der Bezirke im Einvernehmen mit den Bezirks
vorständen des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes.

(2) Die Vorschläge sind bei den Fachabteilungen der 
Staatlichen Plankommission einzureichen.

(3) Bei der Staatlichen Plankommission ist ein Aus- 
zeichnungsausschuß zu bilden, der zu prüfen hat, ob 
die Voraussetzungen für die Verleihung gegeben sind. 
Er trifft die Auswahl der Brigaden, die ausgezeichnet 
werden sollen, und legt die Höhe der Prämie fest. Über 
die Zusammensetzung des Auszeichnungsausschusses 
entscheidet der Vorsitzende der Staatlichen Plankom
mission.

(4) Die Bestätigung der Vorschläge erfolgt durch den 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission.

§4
Die Vorschläge müssen enthalten:
a) eine ausführliche Begründung mit näheren An

gaben über die erzielten Leistungen,
b) die Anträge der einreichenden Stellen.

§5
(1) Der Ehrentitel wird durch die Leiter der Fach

abteilungen der Staatlichen Plankommission, die Leiter 
der zentralen Organe der staatlichen Verwaltung ge
meinsam mit den Vorsitzenden der Zentralvorstände 
der Industriegewerkschaften und Gewerkschaften bzw. 
durch die Vorsitzenden der Räte der Bezirke gemein
sam mit den Vorsitzenden der Bezirksvorstände der 
Industriegewerkschaften und Gewerkschaften verliehen.

(2) Die verleihenden Organe sind verpflichtet, dem 
Büro des Präsidiums des Ministerrates die Namen der 
Brigaden, die Anschrift der Betriebe und eine kurze Be
gründung für die Auszeichnung sowie die Prämienhöhe 
unmittelbar nach erfolgter Verleihung zuzusenden.

§ 6
(1) Zum Ehrentitel gehören eine Urkunde und für 

jedes Mitglied der Brigade das Aktivistenabzeichen mit 
Urkunde und Paß sowie eine Prämie bis zu 500,— DM.

(2) Die Höhe der Prämie ist abhängig vom volks
wirtschaftlichen Nutzen.

(3) Die Mittel für die Prämien und für die Aus
zeichnungsmaterialien werden aus dem Staatshaushalt 
zur Verfügung gestellt und sind im Haushalt der Staat
lichen Plankommission zu planen,


